
 

Seite 1 von 8 

  

Berlin, 15. September 2016 

CETA: Analyse des Leitantrags  
zum SPD-Parteikonvent am 19.9.2016 
 
(links der Antragstext in der Fassung der Antragskommission vom 7.9.2016 – Änderungen der 

Kommission gegenüber der vom Parteivorstand am 5.9.2016 beschlossenen Fassung sind mit 

einer doppelten Unterstreichung kenntlich gemacht – rechts Anmerkungen von foodwatch) 

 

 

Grundsätzlich gilt: CETA ist ausverhandelt. Die SPD-Spitze fordert trotzdem eine ganze 
Reihe von substantiellen Änderungen und Ergänzungen zum CETA-Vertrag. Deren 
Durchsetzung liegen weit außerhalb ihres Einflussbereiches. Denn damit die 
Korrekturen (wie gefordert) „rechtsverbindlich“ sein können, müssen alle Beteiligten 
zustimmen: Ministerrat (d.h. die Regierungen aller EU-Staaten), das EU-Parlament 
sowie Kanada. Als „wenig erfolgversprechend“ bezeichnet Prof. Dr. Wolfgang Weiß 
dieses Unterfangen daher in einem Gutachten für foodwatch. (Quelle: 
www.tinyurl.com/gutachten-weiss) 

Es gibt mehrere Zeitpunkte, zu denen rechtsverbindliche Änderungen erfolgen könnten. 
Um Korrekturen konsequenterweise noch vor der (vorläufigen) Anwendung von CETA 
durchzusetzen, müssten sie vor der Unterzeichnung des Vertrags erfolgen, also noch 
bevor der Ministerrat die vorläufige Anwendung beschließt (nach derzeitigem Stand 
schon im Oktober). Dazu wären Nachverhandlungen mit allen Beteiligten erforderlich. 
Die SPD-Spitze verzichtet darauf, dies zur Bedingung zu machen und will CETA 
zunächst mit den erkannten Schwachpunkten beschließen.  

Vielmehr suggeriert die SPD-Spitze, dass substantielle Korrekturen im 
Ratifizierungsprozess erreicht werden können. Dieser Prozess wird jedoch 
voraussichtlich Jahre in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit wird CETA bereits mit 
allen Folgen vorläufig angewandt. Zudem bräuchte die SPD für diese Korrekturen erst 
einmal eine Mehrheit im jeweiligen Parlament und später die Zustimmung aller 
anderen Beteiligten. Die SPD-Spitze erhofft sich also die Zustimmung der Parteibasis 
zu einem überarbeitungswürdigen Abkommen, ohne dass sie auch nur vage in Aussicht 
stellen (geschweige denn garantieren) kann, dass die so dringend geforderten 
Korrekturen durchgesetzt werden können.  
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Die im September 2014 aufgestellten Kriterien und 
Erwartungen sind bei CETA an vielen Stellen nicht 

eingehalten worden. So sind die „roten Linien“ 

beispielsweise bei der Durchsetzung von 
Arbeitnehmerrechten, beim Investitionsschutz, bei der 

Liberalisierung von Dienstleistungen oder bei der 

Durchsetzung des Vorsorgeprinzips deutlich 

überschritten. (Quelle: www.tinyurl.com/gq7slds)  
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Bis der Ratifizierungsprozess abgeschlossen 

ist, vergehen erwartungsgemäß viele Jahre. In 
dieser Zeit CETA zwar formal nicht „in Kraft“,  

kann aber dennoch „vorläufig angewandt“ 

werden. D.h. alle in EU-Zuständigkeit fallenden 
Regelungen wären dann gültig – mit allen 

Konsequenzen –, bevor z.B. der Bundestag 

über CETA abstimmen kann. Zudem droht aus 
der „vorläufigen Anwendung“ ein 

Dauerzustand zu werden. Denn selbst wenn 

der Bundestag den CETA-Vertrag nicht 
ratifiziert, könnte das Abkommen trotzdem 

weiter angewandt werden. (Quelle: 

www.tinyurl.com/jcebd8u)  
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Der Internationale Handelsgerichtshof stellt gegenüber den 

privaten Schiedsgerichten keine grundlegende Änderung dar. 

Nach wie vor soll eine Paralleljustiz exklusiv für kanadische  
Investoren geschaffen werden, die dort Schadenersatzklagen 

gegen Staaten einreichen können. Sigmar Gabriel selbst  

sagte im Mai 2014 noch in Bezug auf TTIP, „dass wir 

zwischen zwei entwickelten Demokratien und Rechtsstaaten 
(…) keine besonderen Investitionsschutzabkommen brauchen, 

die immer in Gefahr sind, die verfassungsrechtliche 

Grundordnung und auch die Freiheit des Gesetzgebers auf 
beiden Seiten der Verhandlungspartner zu beeinträchtigen“.  

(Quelle: www.tinyurl.com/gskruvj)  

Eine Klarstellung der unklaren 

Passagen strebt die SPD-

Spitze also NICHT vor der 
Unterzeichnung von CETA an – 

sie nimmt es damit in Kauf, 

dass der Vertrag mit den aus 
unbestimmten Rechtsbegriffen 

resultierenden 

Unwägbarkeiten zur 

Anwendung gebracht wird.  Tatsächlich stellt dies eine rechtsstaatliche Verbesserung 

gegenüber den ursprünglich geplanten privaten 
Schiedsgerichten dar. Dennoch bleibt es dabei: Investoren 

erhalten nur neue Rechte und keine neuen Pflichten. Nach 

wie vor können Investoren Staaten oder Kommunen durch 
Schadenersatzklagen von gesetzgeberischen Maßnahmen 

im Sinne des Allgemeinwohls abhalten.  
Bis zum Abschluss der 
Ratifizierung werden 
voraussichtlich viele Jahre 
vergehen. Bis dahin soll CETA 
nach den Willen der SPD-
Spitze mit den erkannten 
Problemen dennoch 
angewandt werden. 

Eine echte Falschaussage! Dass das „right to regulate“, also die formale 
Gesetzgebungskompetenz, bei den Parlamenten bleibt, ist eine 
Selbstverständlichkeit. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
Gesetzgebungsspielräume unverändert bleiben. Jedes völkerrechtliche 
Abkommen bindet die Gesetzgeber. Ein Gutachten von Prof. Dr. Markus 
Krajewski zeigt erhebliche Einschränkungen der Gestaltungsfreiheit durch 
CETA auf (Quelle: www.tinyurl.com/gutachten-krajewski) 

Auch wenn die regulatorische Kooperation formal freiwillig 

ist, kann sich die EU ihr de facto nicht entziehen. Die 
Regulierungsinitiativen kommen dabei nur von 

Exekutivbehörden, sind beeinflusst von Wirtschaftsinteressen 

und haben als Ziel, „unnötige“ Handelshemmnisse zu 

beseitigen. Die Parlamente werden dadurch geschwächt.  
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Erneut falsch: CETA gibt den demokratisch nicht 
legitimierten Ausschüssen eine erhebliche Machtfülle. Der 

Gemischte Ausschuss kann das Abkommen auslegen und 

sogar verändern dabei völkerrechtlich verbindliche 
Entscheidungen treffen – ein Einfluss der Parlamente 

darauf ist nicht vorgesehen.  Ausführlich führt dies Prof. 

Dr. Bernhard Kempen im Schriftsatz zur 
Verfassungsbeschwerde gegen CETA aus (Quelle: 

www.tinyurl.com/VerfassungsbeschwerdeCETA). Die 

„demokratische Gestaltungsfreiheit“ ist also 

eingeschränkt, sobald CETA vorläufig angewandt wird – 

ohne, dass die SPD-Spitze daran etwas ändern will.  

Im Gegensatz zu anderen Zielen wie dem 

Investorenschutz ist die Weiterentwicklung von Umwelt-, 

Sozial- und Verbraucherschutzstandards im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung nur unverbindlich. Demzufolge 
sind diesbezügliche Verabredungen auch vom 

Streitschlichtungsmechanismus ausgenommen.  
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Noch 2015 behauptete die SPD: „Bei den im 

Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) getroffenen 

Vereinbarungen ist dies [d.h. dass es nicht zu einer 
Abschwächung des Vorsorgeprinzips kommt; Anm. foodwatch] 

sichergestellt“ (Quelle: www.tinyurl.com/jlq4r55). Nun hat die 

SPD-Spitze offenbar erkannt, dass es damit nicht weit her ist. 
Ein Gutachten von Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll, Dr. Wybe Th. 

Douma und Prof. Dr. Nicolas de Sadeleer belegt, dass das 

Vorsorgeprinzip in CETA gerade nicht ausreichend verankert 
ist. Die Folge: Standards im Gesundheits- und 

Verbraucherschutz in Europa drohen unmittelbar abgesenkt zu 

werden und deren Weiterentwicklung wird deutlich erschwert. 

(Quelle: www.tinyurl.com/jjqmxkp)  

Die öffentliche Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene ist nicht ausreichend vor 
privaten Wirtschaftsinteressen geschützt, das bestätigt ein Gutachten von Prof. Dr. 

Martin Nettesheim, das im Auftrag des Staatsministeriums von Baden-Württemberg 

erstellt wurde. Demnach schränkt CETA den Handlungsspielraum von Ländern und 
Kommunen ein, sodass die Freiheit „effiziente und kostengünstige Leistungen der 

Daseinsvorsorge zu erbringen“ eingeschränkt wird. (Quelle: 

www.tinyurl.com/nettesheim)  

Hier kommt das geplante Vorgehen der SPD-Spitze klar zum Ausdruck: Trotz aller 
erkannten Schwächen von CETA soll Deutschland dem Vertrag im Ministerrat 
zustimmen und damit den Weg zu einer vorläufigen Änderung frei machen – unter 
einer einzigen Bedingung: Die Regelung zum Investitionsgerichtshof darf nicht 
vorläufig angewandt werden (was inzwischen beinahe als Selbstverständlichkeit gilt).  

Alle anderen erkannten Verbesserungserfordernisse macht die SPD-Spitze 
ausdrücklich nicht zur Bedingung: Es soll „geprüft“, „beraten“, „geklärt“ werden, ob 
es hier noch zu Korrekturen kommen kann. Die SPD-Spitze will sich also den Segen 
der Parteibasis für die gewünschte Zustimmung Deutschlands zu CETA im Ministerrat 
sichern, indem sie Nachbesserungen in Aussicht stellt, die sie vor Unterzeichnung des 
Vertrages aber überhaupt nicht durchsetzen will. Das sollen dann die Parlamente 
erreichen – mit völlig ungewissem Ausgang.  

Das ist schon eine bemerkenswerte Dialektik: Die SPD-Spitze bezeichnet 
Veränderungen ausdrücklich als „notwendig“ – will dem Vertrag ohne diese 
notwendigen Veränderungen im Ministerrat aber dennoch zustimmen, um dann zu 
sehen, ob in einem jahrelangen Ratifizierungsprozess vielleicht eventuell doch noch 
irgendwie etwas zu korrigieren ist.  
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„Diskutieren“ bedeutet offenbar, dass 

die SPD-Spitze eine Abstimmung im 

Deutschen Bundestag ablehnt, durch 
die der deutsche Vertreter im 

Ministerrat an ein bestimmtes Votum 

(Ja/Nein/Enthaltung) gebunden wäre.  

Das stimmt allenfalls formal, da der 
Vertrag lange vor den Abstimmungen 

in den nationalen Parlamenten 

vorläufig angewandt werden und damit 
seine volle Wirkung mit allen 

Konsequenzen entfalten kann.   
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Nicht mehr als eine Wette auf die Zukunft: Die SPD-
Spitze fordert nicht mehr als eine „sorgfältige 

Prüfung“ der erkannten Probleme am gegenwärtigen 

Vertragstext, stellt hier aber keine verbindlichen 

Bedingungen auf.  

Auch diese Formulierung („die notwendigen Klarstellungen einbringen“) 
ist völlig unverbindlich und stellt keine Bedingungen.  
 
Konsequent wäre es, wenn der Parteikonvent beschlösse: Eine 
Zustimmung im Ministerrat zu CETA darf es nur unter der Bedingung 
geben, dass vor dem Beschluss alle kritischen Einwände ausgeräumt 
wurden. Mindestens aber müsste der deutsche Vertreter im Ministerrat 
gegen eine vorläufige Anwendung von CETA stimmen, um die negativen 
Folgen des Vertrages zu verhindern.  

Das Vorgehen der SPD-Spitze ist vergleichbar mit einem Verbraucher, der 

einen Mobilfunkvertrag zu krachend schlechten Konditionen unterschreibt, 
weil er sich darauf verlässt, dass sein Telefonanbieter in 

Nachverhandlungen schon noch zu Verbesserungen zu bewegen sein wird.  

Ein von der Bundesregierung erstelltes Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass über das 

Investitionskapitel hinaus auch Bestimmungen zum 

Verkehr oder zur gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen in die nationalstaatliche 

Kompetenz fallen. (Quelle: 

www.tinyurl.com/BuRegGutachten). Trotzdem fordert 
der SPD-Vorstand lediglich das Investitionskapitel 

von der „vorläufigen Anwendung“ auszunehmen.  

 


